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1.Was istWohngeld undwer erhält es?

Wohnen kostet Geld – oft zuviel für den, der ein geringes Einkommenhat. Deshalb leistet der Staat in solchen

Fällen finanzielleHilfe: das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz. Eswird als Zuschussgezahlt.

Voraussetzungen

Ob SieWohngeld inAnspruchnehmen könnenund –wenn ja – inwelcherHöhe, das hängt ab vondrei Fakto-

ren:

� der Anzahl der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder,

� derHöhe des Gesamteinkommens,

� derHöhe der zuschussfähigenMiete bzw. Belastung.

Wohngeld für Mieter und Eigentümer

Wohngeld gibt es

� alsMietzuschuss für Personen, dieMieter einerWohnungoder eines Zimmers sind,

� als Lastenzuschuss für Personen, die Eigentuman selbst genutztemWohnraumhaben.

Unerheblich für die Leistungdes Zuschusses ist, ob derWohnraum in einemAltbau oderNeubau liegt und ob

er öffentlich gefördert, steuerbegünstigt oder frei finanziertworden ist.

Wohngeld als Mietzuschuss

Wohngeldberechtigt für denMietzuschuss sind Personen, die

� Mieter einerWohnungoder eines Zimmers,

� Untermieter,

� mietähnlichNutzungsberechtigte, insbesondere Inhaber

� einesmietähnlichenDauerwohnrechts,

� einer Genossenschafts- oder einer Stiftswohnung,

� eines dinglichenWohnungsrechts,

� Eigentümer einesHausesmitmehr als zweiWohnungen,

� Bewohner einesHeimes im Sinne desHeimgesetzes oder der entsprechendenGesetzen der Länder,

sind unddiesenWohnraum selbst nutzen.

Wohngeld als Lastenzuschuss

Wohngeldberechtigt für den Lastenzuschuss sind Personen, die

� Eigentümer einerWohnungoder einesHauses sind,

� Erbbauberechtigte sind,

� ein eigentumsähnlichesDauerwohnrecht,Wohnungsrecht oder einenNießbrauch innehaben,

� Anspruch auf Bestellung, Übertragungdes Eigentums, des Erbbaurechts, des eigentumsähnlichenDauer-

wohnrechts, desWohnungsrechts oder desNießbrauches haben, unddiesenWohnraum selbst nutzen.
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Rechtsanspruch

Wohngeld ist kein Almosen des Staates.Wer zumKreis der Berechtigten gehört, hat darauf einenRechtsan-

spruch.

Ein Antrag muss sein

Wohngeld können Sie nur erhalten,wenn Sie einenAntrag stellen unddie Voraussetzungennachweisen (siehe

auch Seite 25). Antragsformulare erhalten Sie bei der örtlichenWohngeldbehörde der Gemeinde-, Stadt-,

Amts- oder Kreisverwaltung. Auf einen (förmlichen)Wohngeldantrag hinmuss Ihnendie für Sie zuständige

Behörde einen schriftlichen Bescheid erteilen.Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben,wenden Sie sich bitte an

Ihre örtlicheWohngeldbehörde.

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Seit 1. Januar 2011 erhalten Personen für die Kinder, welche bei derWohngeldbewilligung berücksichtigtwor-

den sind und für die Kindergeld bezogenwird, Leistungen für Bildungund Teilhabe nach demBundeskinder-

geldgesetz.Wer Ihr zuständiger Ansprechpartner ist, erfahren Sie in IhremRathaus oder Bürgeramt. Die

Leistungenwerdenüberwiegend als Sach- oderDienstleistungengewährt.
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2. Wer rechnet als zu berücksichtigendesHaus-
haltsmitglied?

DieAnzahl der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder ist einewichtige Ausgangsgröße. Sie beeinflusst

das zu berücksichtigendeGesamteinkommenunddie zuschussfähigeMiete bzw. Belastung.

Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder

Haushaltsmitglied ist diewohngeldberechtigte Person (siehe Seite 5).

Zu denHaushaltsmitgliedern zählen ferner

� der Ehegatte einesHaushaltsmitgliedes,

� Lebenspartner oder Lebenspartnerin (nach demLebenspartnerschaftsgesetz) einesHaushaltsmitgliedes,

� Personen, diemit einemHaushaltsmitglied in einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft leben,

� Eltern undKinder (auchAdoptiv- und Stiefkinder) einesHaushaltsmitgliedes,

� Geschwister, Onkel, Tante, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Schwager und Schwägerin einesHaushalts-

mitgliedes,

� Pflegekinder und Pflegeeltern einesHaushaltsmitgliedes,

wenn siemit derwohngeldberechtigten Person in einerWohn- undWirtschaftsgemeinschaft lebenunddie

Wohnung, für dieWohngeld beantragtwird, der jeweiligeMittelpunkt der Lebensbeziehungen ist.

Änderung der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder

Erhöht sich die Anzahl der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder, z. B. durch die Geburt eines Kindes

oder durch den Zuzug einesHaushaltsmitgliedes, kanndas bewilligteWohngeld auf Antrag erhöhtwerden.

Ist ein zu berücksichtigendesHaushaltsmitglied gestorben,wird für dieDauer von 12Monatennach demSter-

bemonat die bisherige Anzahl der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder bei denHöchstbeträgen für

Miete oder Belastungweiter zuGrunde gelegt.Wird allerdings dieWohnung vor Ablauf dieser 12Monate auf-

gegeben, gilt die alte Anzahl der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder nur bis zumZeitpunkt desWoh-

nungswechsels. Die Todesfallvergünstigunggilt nicht für vomWohngeld ausgeschlosseneHaushaltsmit-

glieder.

Bei der BerechnungdesWohngeldeswerden sämtlicheHaushaltsmitglieder berücksichtigt, wenn sie nicht

vomWohngeld ausgeschlossen sind.

VomWohngeld ausgeschlossene Haushaltsmitglieder

Empfänger und Empfängerinnen von Transferleistungen sowie dieMitglieder ihrer Bedarfsgemeinschaft sind

vomWohngeld ausgeschlossen. DerenangemesseneUnterkunftskostenwerden imRahmender jeweiligen

Transferleistung berücksichtigt, so dass sich der Ausschluss vomWohngeld nicht nachteilig auswirkt. Damit

werden verwaltungsaufwändige Erstattungsverfahren zwischenWohngeld- und Transferleistungsstelle ver-

mieden.
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VomWohngeld ausgeschlossen sind imEinzelnen Empfänger und Empfängerinnen von

� Arbeitslosengeld II und Sozialgeld nach demZweiten Buch Sozialgesetzbuch,

� Zuschüssen nach § 22Abs. 7 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,

� Übergangsgeld inHöhe des Betrages des Arbeitslosengeldes II nach demSechsten Buch Sozialgesetzbuch,

� Verletztengeld inHöhe des Betrages des Arbeitslosengeldes II nach demSiebten Buch Sozialgesetzbuch,

� Grundsicherung imAlter und bei Erwerbsminderungnach demZwölften Buch Sozialgesetzbuch,

� Hilfe zumLebensunterhalt nach demZwölften Buch Sozialgesetzbuch,

� ergänzenderHilfe zumLebensunterhalt oder andererHilfen in einer stationären Einrichtung, die den Le-

bensunterhalt umfassen, nach demBundesversorgungsgesetz oder nach einemGesetz, das dieses für an-

wendbar erklärt,

� Leistungen in besonderen Fällen undGrundleistungennach demAsylbewerberleistungsgesetz sowie

� Leistungennach demAchten Buch Sozialgesetzbuch inHaushalten, zu denen ausschließlich Empfänger

dieser Leistungengehören,

wennbei der Leistungsberechnungbzw. der zuGrunde liegenden LeistungsberechnungKosten derUnter-

kunft berücksichtigtworden sind.

Ausgeschlossen vomWohngeld sind auch die bei der Bedarfsermittlung der Transferleistung berücksichtigten

Personen, da auch für sie bereits die Unterkunftskosten imRahmender jeweiligen Transferleistung berücksich-

tigt sind. Zu diesen Personen gehören z. B.

� dieMitglieder der Bedarfsgemeinschaft eines Empfängers des Arbeitslosengeldes II oder vonÜbergangs-

geld bzw. Verletztengeld inHöhe des Arbeitslosengeldes II (z. B. nicht dauernd getrennt lebende Ehegatten

und Lebenspartner; die demHaushalt angehörendenunverheiratetenKinder, wenn sie das 25. Lebensjahr

nochnicht vollendet habenunddie nicht aus eigenemEinkommenoderVermögen ihren Lebensunterhalt

sichern können),

� dieMitglieder der Bedarfsgemeinschaft eines Sozialhilfeempfängers,

� der Partner eines Sozialhilfeempfängers in eheähnlicher Gemeinschaft,

� bei Empfängern der Grundsicherung imAlter und bei Erwerbsminderungdie Ehegatten, Lebenspartner

oder Partner einer eheähnlichenGemeinschaft, wenndiese bei der Ermittlung der Grundsicherungslei-

stung berücksichtigtwurden,

� dieMitglieder der Bedarfsgemeinschaft von Empfängern ergänzenderHilfe zumLebensunterhalt und

� Ehegatten undminderjährige Kinder von Leistungsempfängern nach demAsylbewerberleistungsgesetz.

VomWohngeld ausgeschlossen ist auch derjenige, dessen Transferleistung auf Grund einer Sanktion nicht

mehr gezahltwird.

Der Ausschluss vomWohngeld beginnt regelmäßig von demErsten einesMonats an, für den ein Transferlei-

stungsantrag gestellt worden ist. In allen anderen Fällen erfolgt der Ausschluss vomErsten des nächstenMo-

nats an.
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DerAusschluss endet, wenn eine Transferleistung abgelehnt, versagt, entzogen oder ausschließlich als Darle-

hen gewährtwird. Hierbei kommt es nicht auf die Bestandskraft des ablehnendenBescheides über die Gewäh-

rung einer Transferleistung an.

Ein Ausschluss vomWohngeld besteht nicht, wenn ein Transferleistungsantrag nicht gestellt bzw. ein schon

gestellter Antrag zurückgenommenoder auf bereits bewilligte Leistungen für die Zukunft verzichtetwurde.

Sie können also grundsätzlich zwischen einer TransferleistungunddemWohngeldwählen. DasWahlrecht ist

allerdings eingeschränkt, wenndurch EinkommenundWohngeld der Bedarf auch ohne eine Transferleistung

gedeckt ist. In diesen Fällen istWohngeld vorrangig.
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3.Wie hoch darf Ihr Gesamteinkommen sein?

UmWohngeld erhalten zu können, darf dasmonatlicheGesamteinkommenbestimmte Beträge, die nach der

Anzahl der zu berücksichtigenden (nicht vomWohngeld ausgeschlossenen)Haushaltsmitglieder unterschied-

lich hoch sind, nicht überschreiten. Die für die jeweilige Anzahl der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglie-

der geltendenHöchstbeträge zeigen beispielhaft dieÜbersichten ab Seite 13.

Errechnen des Gesamteinkommens

DasGesamteinkommen setzt sich zusammen aus der Summeder Jahreseinkommen aller zu berücksichti-

gendenHaushaltsmitglieder abzüglich bestimmter Freibeträge undAbzugsbeträge für Unterhaltsleistungen.

DieHöhe der Einkommen ist nachzuweisen. Das Kindergeld bleibt bei der Einkommensermittlung von vorn-

herein außer Betracht.

DasmonatlicheGesamteinkommen ist ein Zwölftel des Gesamteinkommens.

Das Jahreseinkommen

Als Jahreseinkommen ist das Einkommen zuGrunde zu legen, das zumZeitpunkt der Antragstellung imBewil-

ligungszeitraumzu erwarten ist. Für die Einkommensprognose können auch die Einkommensverhältnisse vor

demZeitpunkt der Antragstellungherangezogenwerden.

Diewohngeldrechtliche Einkommensermittlung geht vom steuerrechtlichen Einkommensbegriff aus. Das

heißt,maßgebend sind die steuerpflichtigenpositiven Einkünfte im Sinne des § 2Abs. 1 und 2 des Einkom-

mensteuergesetzes (EStG), aber ergänzt umeinenKatalog zu berücksichtigender steuerfreier Einnahmen.

Einkünftenach § 2Abs. 1 und 2 EStG sind bei den Einkunftsarten

� Land- und Forstwirtschaft

� Gewerbetrieb

� selbstständigeArbeit

der Gewinn

undbei den Einkunftsarten

� nichtselbstständigeArbeit

� Kapitalvermögen

� VermietungundVerpachtung

� sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG

derÜberschuss der Einnahmenüber dieWerbungskosten.
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Gewinn

ist der Unterschiedsbetrag zwischen demBetriebsvermögen amSchluss desWirtschaftsjahres unddemBe-

triebsvermögen amSchluss des vorangegangenenWirtschaftsjahres, vermehrt umdenWert der Entnahmen

(wie Barentnahmen) und vermindert umdenWert der Einlagen (wie Bareinzahlungen).

AbzugsfähigeAufwendungen zumErwerb, zur Sicherungund Erhaltungdes Einkommens sind bei Einkünften

aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit dieBetriebsausgabenundbei Ein-

künften aus nichtselbstständiger Arbeit, VermietungundVerpachtung sowie sonstigen Einkünften dieWer-

bungskosten.

Werbungskosten sind insbesondere Beiträge zu Berufsverbänden, Aufwendungen für Arbeitsmittel sowie

notwendigeMehraufwendungen bei beruflich bedingter doppelterHaushaltsführung.WieWerbungskosten

können erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten undAufwendungendes Arbeitnehmers für Fahrten zwi-

schenWohnungundArbeitsstätte ab dem 1. Entfernungskilometer abgezogenwerden.

AlsWerbungskosten von LöhnenundGehältern sindmindestenspauschal 920 Euro im Jahr absetzbar, von

steuerpflichtigenAlters- oderWitwenrentenmindestens pauschal 102 Euro im Jahr. Erwerbsbedingte Kinder-

betreuungskosten sind zusätzlich abzuziehen.

Wichtig:Verluste bei einer Einkunftsart könnennicht durchAbsetzung von anderen Einnahmenoder von den

Einnahmen eines anderen zu berücksichtigendenHaushaltsmitgliedes ausgeglichenwerden.

Zusätzlich zu den steuerpflichtigen positiven Einkünften sind die imWohngeldgesetz ausdrücklich aufgeführ-

ten steuerfreien Einnahmendem Jahreseinkommender einzelnen zu berücksichtigendenHaushaltsmitglie-

der hinzuzurechnen.

Bei der Ermittlung des Jahreseinkommens sind folgende Beträge absetzbar:

� Der pauschale Abzug beträgtmindestens 6 Prozent1). Er erhöht sich auf

� 10 Prozent bei jedemzuberücksichtigendenHaushaltsmitglied, das Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKran-

ken- und Pflegeversicherungoder zur gesetzlichenRentenversicherungoder Steuern vomEinkommen

entrichtet,

� 20 Prozent bei jedemzuberücksichtigendenHaushaltsmitglied, das Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKran-

ken- und Pflegeversicherungund zur gesetzlichenRentenversicherung entrichtet,

oder

das Steuern vomEinkommen entrichtetund Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken- und Pflegeversiche-

rung oder Rentenversicherung leistet,

� 30 Prozent bei jedemzuberücksichtigendenHaushaltsmitglied, das Steuern vomEinkommen sowie

Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken- und Pflegeversicherung und zur gesetzlichenRentenversiche-

rung zahlt.

1) Wer z. B. nur Arbeitslosengeld bezieht und keine Steuern vomEinkommen zahlt, kann lediglich die Grundpauschale von
6 Prozent absetzen.
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Diese Absetzungengelten auch für laufende Beiträge, die demZweck der Pflichtbeiträge zur gesetzlichen

Kranken-, Pflege- undRentenversicherung entsprechen. Dies sind z. B. freiwillige Beiträge zur gesetzlichen

Kranken- und Pflegeversicherung oder Rentenversicherung, Beiträge zu privatenKrankenversicherungen

oder Beiträge für Lebensversicherungen, soweit sie von einemzuberücksichtigendenHaushaltsmitglied für

sich oder ein anderes zu berücksichtigendeHaushaltsmitglied entrichtetwerden. Sie dürfennicht abgezogen

werden,wenn eine imWesentlichen beitragsfreie Sicherung oder eine Sicherung, für die Beiträge von einem

Dritten geleistetwerden, besteht.

Was noch abgesetzt werden kann

Vonder sich aus den einzelnen Jahreseinkommender zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder ergebenden

Summeder Jahreseinkommenkönnen insbesondere noch folgende Beträge abgezogenwerden:

� Freibetrag von 125 Euromonatlich für jedes schwerbehinderte zu berücksichtigendeHaushaltsmitgliedmit

einemGrad der Behinderung von 100 oder vonwenigstens 80 bei einer Pflegebedürftigkeit im Sinne des

§ 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGBXI) und gleichzeitiger häuslicher oder teilstationärer Pflege

oder Kurzzeitpflege,

� Freibetrag von 100 Euromonatlich für jedes schwerbehinderte zu berücksichtigendeHaushaltsmitgliedmit

einemGrad der Behinderung vonunter 80 bei einer Pflegebedürftigkeit im Sinne des § 14 SGBXI undgleich-

zeitiger häuslicher oder teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege,

� Freibetrag von bis zu 50 Euromonatlich für jedes Kindmit eigenemEinkommen,wenndas Kind das 16.,

aber nochnicht das 25. Lebensjahr vollendet hat,

� Freibetrag von 50 Euromonatlich für jedes Kind unter 12 Jahren,wenndiewohngeldberechtigte Person al-

leinmit nochnicht volljährigenHaushaltsmitgliedern zusammenwohnt undwegen Erwerbstätigkeit oder

Ausbildungnicht nur kurzfristig von derWohnung abwesend ist,

� Abzugsbetrag inHöhe der Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen bis zu dem

in einer notariell beurkundetenUnterhaltsvereinbarung festgelegten oder in einemUnterhaltstitel oder

Bescheid festgestellten Betrag; ansonsten bis zu bestimmtenHöchstbeträgen in einem imWohngeldgesetz

genanntenUmfang.

Die nachfolgendenÜbersichten zeigen die sich nach der Anzahl der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglie-

der ergebendenGrenzendesmonatlichenGesamteinkommens, bei derenÜberschreitung keinWohngeld-

anspruchmehr besteht.

Daneben finden Sie die Beträge desBruttoeinkommens, die vordem jeweils vorzunehmendenpauschalen

Abzug annähernddenGrenzen des Gesamteinkommens entsprechen.

Wichtig:Wenn Sie absetzbare Beträge geltendmachen können,wie z. B.Werbungskosten oder Freibeträge

(siehe Seite 11 und 12), könnendie zugelassenen Bruttoeinkommen entsprechendhöher sein, ohne dass da-

durch die Grenze des jeweiligenGesamteinkommens überschrittenwird.
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Übersicht über Einkommensgrenzen

fürWohnungen inGemeindenderMietenstufe I

Anzahl der zu be- Grenze für dasmo- EntsprechendesmonatlichesBruttoeinkommen
rücksichtigenden natlicheGesamt- (ohneKindergeld) bei einemVerdiener vor einem
Haushaltsmitglie- einkommen (nach pauschalenAbzug

der denWohngeldta- von ...
belle, (in Euro)
in Euro)

6 % 10 % 20 % 30 %

1 780 830 867 975 1114

2 1050 1117 1167 1313 1500

3 1310 1394 1456 1638 1871

4 1710 1819 1900 2138 2443

5 1980 2106 2200 2475 2829

6 2240 2383 2489 2800 3200

7 2520 2681 2800 3150 3600

8 2790 2968 3100 3488 3986

Übersicht über Einkommensgrenzen

fürWohnungen inGemeindenderMietenstufe II

Anzahl der zu be- Grenze für dasmo- EntsprechendesmonatlichesBruttoeinkommen
rücksichtigenden natlicheGesamt- (ohneKindergeld) bei einemVerdiener vor einem
Haushaltsmitglie- einkommen (nach pauschalenAbzug

der denWohngeldta- von ...
belle, (in Euro)
in Euro)

6 % 10 % 20 % 30 %

1 790 840 878 988 1129

2 1070 1138 1189 1338 1529

3 1340 1426 1489 1675 1914

4 1750 1862 1944 2188 2500

5 2010 2138 2233 2513 2871

6 2280 2426 2533 2850 3257

7 2550 2713 2833 3188 3643

8 2830 3011 3144 3538 4043
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Übersicht über Einkommensgrenzen

fürWohnungen inGemeindenderMietenstufe III

Anzahl der zu be- Grenze für dasmo- EntsprechendesmonatlichesBruttoeinkommen
rücksichtigenden natlicheGesamt- (ohneKindergeld) bei einemVerdiener vor einem
Haushaltsmitglie- einkommen (nach pauschalenAbzug

der denWohngeldta- von ...
belle, (in Euro)
in Euro)

6 % 10 % 20 % 30 %

1 800 851 889 1000 1143

2 1100 1170 1222 1375 1571

3 1350 1436 1500 1688 1929

4 1780 1894 1978 2225 2543

5 2040 2170 2267 2550 2914

6 2310 2457 2567 2888 3300

7 2580 2745 2867 3225 3686

8 2850 3032 3167 3563 4071

Übersicht über Einkommensgrenzen

fürWohnungen inGemeindenderMietenstufe IV

Anzahl der zu be- Grenze für dasmo- EntsprechendesmonatlichesBruttoeinkommen
rücksichtigenden natlicheGesamt- (ohneKindergeld) bei einemVerdiener vor einem
Haushaltsmitglie- einkommen (nach pauschalenAbzug

der denWohngeldta- von ...
belle, (in Euro)
in Euro)

6 % 10 % 20 % 30 %

1 820 872 911 1025 1171

2 1120 1191 1244 1400 1600

3 1380 1468 1533 1725 1971

4 1810 1926 2011 2263 2586

5 2080 2213 2311 2600 2971

6 2350 2500 2611 2938 3357

7 2620 2787 2911 3275 3743

8 2880 3064 3200 3600 4114
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Übersicht über Einkommensgrenzen

fürWohnungen inGemeindenderMietenstufeV

Anzahl der zu be- Grenze für dasmo- EntsprechendesmonatlichesBruttoeinkommen
rücksichtigenden natlicheGesamt- (ohneKindergeld) bei einemVerdiener vor einem
Haushaltsmitglie- einkommen (nach pauschalenAbzug

der denWohngeldta- von ...
belle, (in Euro)
in Euro)

6 % 10 % 20 % 30 %

1 840 894 933 1050 1200

2 1140 1213 1267 1425 1629

3 1410 1500 1567 1763 2014

4 1850 1968 2056 2313 2643

5 2110 2245 2344 2638 3014

6 2380 2532 2644 2975 3400

7 2650 2819 2944 3313 3786

8 2910 3096 3233 3638 4157

Übersicht über Einkommensgrenzen

fürWohnungen inGemeindenderMietenstufeVI

Anzahl der zu be- Grenze für dasmo- EntsprechendesmonatlichesBruttoeinkommen
rücksichtigenden natlicheGesamt- (ohneKindergeld) bei einemVerdiener vor einem
Haushaltsmitglie- einkommen (nach pauschalenAbzug

der denWohngeldta- von ...
belle, (in Euro)
in Euro)

6 % 10 % 20 % 30 %

1 860 915 956 1075 1229

2 1170 1245 1300 1463 1671

3 1430 1521 1589 1788 2043

4 1880 2000 2089 2350 2686

5 2150 2287 2389 2688 3071

6 2410 2564 2678 3013 3443

7 2680 2851 2978 3350 3829

8 2940 3128 3267 3675 4200
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4.WelcheMiete oder Belastung ist zuschussfähig?

DasWohngeld hängt nicht nur von derHöhe des zu berücksichtigendenGesamteinkommens und vonder An-

zahl der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder ab. DieHöhe desWohngeldes richtet sich auch – dies ist

der drittewichtige Faktor – nach derHöhe der zuschussfähigenMiete bzw. Belastung.

Was ist Miete oder Belastung?
Um für Ihren Fallden zuschussfähigen Betrag festzustellen, sollten Siewissen,was unterMiete zu verstehen ist

oderwas zur Belastunggehört undwas nicht berücksichtigtwerden darf.

� Miete ist das vereinbarte Entgelt für die Gebrauchsüberlassung vonWohnraumauf Grund vonMietverträ-

gen, Untermietverträgen oder ähnlichenNutzungsverhältnissen.

� UnterBelastung bei Eigentümern von Eigenheimen, Eigentumswohnungenund anderen Eigentumsfor-

men verstehtmandie Aufwendungen für denKapitaldienst unddie Bewirtschaftung des Eigentums. Sie ist

in einer besonderenWohngeld-Lastenberechnungdurch dieWohngeldbehörde zu ermitteln. Von einer

vollständigenWohngeld-Lastenberechnung kann abgesehenwerden,wennbereits die Belastung aus Zin-

sen und TilgungendenmaßgebendenHöchstbetrag erreicht.

Was gehört zur Miete?
ZurMiete gehören auch:

� Kosten desWasserverbrauchs,

� Kosten der Abwasser- undMüllbeseitigung,

� Kosten der Treppenbeleuchtung.

Diese Kosten könnenderMiete auch dann zugeschlagenwerden,wenn sie auf GrunddesMietvertrages oder

einer ähnlichenNutzungsvereinbarungnicht an denVermieter, sondern direkt an einenDritten (z. B. Ge-

meinde) bezahltwerden.
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Nicht zurMietegehören:

� Betriebskosten für zentraleHeizungs- undWarmwasserversorgungsanlagen, zentrale Brennstoffversor-

gungsanlagen sowie die vergleichbarenKosten für die gewerbliche Lieferung vonWärme, insbesondere in

Formder sog. Fernheizung,

� Untermietzuschläge desMieters an denVermieter,

� Vergütungen für dieÜberlassung vonMöbeln, einer Garage, eines Stellplatzes oder einesHausgartens,

� Zuschläge für dieNutzung vonWohnraumzu anderen alsWohnzwecken,

� die anteiligeMiete fürWohnraum, der ausschließlich gewerblich oder beruflich genutztwird,

� die anteiligeMiete fürWohnraum, der ausschließlich einer Person, die keinHaushaltsmitglied ist, entgelt-

lich (z. B. bei Untervermietung) oder unentgeltlich zumGebrauchüberlassenwird. Übersteigt das Entgelt

für die Gebrauchsüberlassungdie auf denWohnraumanteilig entfallendeMiete, wird es in voller Höhe von

derMiete abgezogen,

� die Leistungen aus öffentlichenHaushalten zur BezahlungderMiete.

Miete bei Heimen

Für Bewohner einesHeimes im Sinne desHeimgesetzes ist alsMiete derHöchstbetrag (vgl. Tabelle Seite 20) zu

Grunde zu legen.

Mietwert bei Wohnung im eigenen Haus mit mehr als zwei Wohnungen

Für eine selbst genutzteWohnung imeigenenHausmitmehr als zweiWohnungen ist anstelle derMiete der

Mietwert desWohnraums zuGrunde zu legen. Das ist jener Betrag,welcher derMiete für vergleichbaren

Wohnraumentspricht. Ist ein solcher Vergleich nichtmöglich,muss derMietwert geschätztwerden.

Was gehört zur Belastung?

� Ausgaben für denKapitaldienst (Zinsen, Tilgungusw.) für solche Fremdmittel, die demBau, der Verbesse-

rung oder demErwerb des Eigentums gedient haben,

� Instandhaltungskosten undBetriebskosten in einer bestimmtenHöhe,

� Grundsteuer,

� zu entrichtendeVerwaltungskosten.

Nicht berücksichtigtwerdendagegen:

� die anteiligenAufwendungen fürWohnraum, der ausschließlich gewerblich oder beruflich genutztwird,

� die anteiligenAufwendungen fürWohnraum, der ausschließlich einer Person, die keinHaushaltsmitglied

ist, entgeltlich (z. B. bei Untervermietung) oder unentgeltlich zumGebrauchüberlassenwird. Übersteigt

das Entgelt für die Gebrauchsüberlassungdie auf denWohnraumanteilig entfallende Belastung,wird es in

voller Höhe vonder Belastung abgezogen,

� Leistungen aus öffentlichenHaushalten, z. B. Leistungen zurWohnkostenentlastungnach demWohn-

raumförderungsgesetz unddie Eigenheimzulage (Fördergrundbetrag, Kinderzulage).
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Anteilige Berücksichtigung von Miete und Belastung, wenn mindestens ein Haushaltsmitglied

vomWohngeld ausgeschlossen ist

Wird dieWohnung sowohl von zu berücksichtigenden als auch vomWohngeld ausgeschlossenenHaushalts-

mitgliedern bewohnt, wird nur der Anteil an derMiete oder der Belastung berücksichtigt, der nachKöpfen

demAnteil der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder an der Gesamtzahl derHaushaltsmitglieder ent-

spricht.

Zuschussfähige Höchstbeträge

Wohngeldwird nicht für unangemessen hoheWohnkosten geleistet. DieMiete – oder im Falle von Eigenhei-

menund Eigentumswohnungendie Belastung – ist nur bis zu bestimmtenHöchstbeträgen zuschussfähig.

DieHöchstbeträge können Sie aus der Tabelle auf Seite 20 ablesen.

DieHöchstbeträge richten sich nach demörtlichenMietenniveau. JedeGemeindemit 10.000 undmehr Ein-

wohnern unddie (Rest-)Kreise (mit allenGemeindenunter 10.000 Einwohnern) gehören entsprechend ihrem

Mietenniveau einer bestimmtenMietenstufe an (vgl. Seite 20 sowie die ListederMietenstufen, siehe geson-

derteDatei).

Wohnen in einerWohnung sowohl zu berücksichtigende als auch vomWohngeld ausgeschlosseneHaushalts-

mitglieder, kann –wie dieMiete oder Belastung selbst – auch derHöchstbetrag nur zu demAnteil berücksich-

tigtwerden, der demAnteil der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der

Haushaltsmitglieder entspricht.
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Mietenstufen der Gemeinden

DieHöchstbeträge, bis zu denenMieten oder BelastungendurchWohngeld bezuschusstwerden können, sind

nach dem regionalenMietenniveau gestaffelt. Es gibt sechsMietenstufen.WelcherMietenstufe Ihre Gemeinde

oder Ihr Kreis angehört, sehen Sie in der Liste derMietenstufen (siehe gesonderteDatei). Die Gemeindenund

Kreise sind dort nach Bundesländern in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Zwei Beispiele für die Berechnungder zu berücksichtigendenMiete:

� EinAlleinstehender bewohnt eineWohnung, die in einer Gemeinde liegt, die derMietenstufe 3 angehört;

er zahlt einemonatliche Brutto-Kaltmiete von 285 Euro. DerHöchstbetrag für die zuschussfähigeMiete

liegt bei 330 Euro unddamit über der von ihmzu zahlendenmonatlichenMiete. Bei derWohngeldleistung

wird daher nur die tatsächlich zu zahlendeMiete von 285 Euro berücksichtigt.

� Für eine gleichartigeWohnung im selbenOrt beträgt die Brutto-Kaltmiete 350 Euro imMonat. In diesem

Fall wird bei derWohngeldermittlungnur derHöchstbetrag für die zuschussfähigeMiete, nämlich 330

Euro, berücksichtigt.
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Höchstbeträge für Miete oder Belastung
Bei der Leistung desWohngeldeswird dieMiete oder Belastung insoweit nicht berücksichtigt, als siemonatlich
folgendeHöchstbeträge übersteigt:

Anzahl der zu berücksichtigenden
Haushaltsmitglieder

inGemeinden
mitMietstufen

Höchstbetrag
in Euro

1 I 292
II 308
III
IV
V
VI

330
358
385
407

2 I
II
III
IV
V
VI

352
380
402
435
468
501

3 I
II
III
IV
V
VI

424
451
479
517
556
594

4 I
II
III
IV
V
VI

490
523
556
600
649
693

5 I
II
III
IV
V
VI

561
600
638
688
737
787

Mehrbetrag
für jedesweitere

zu berücksichtigende
Haushaltsmitglied

I
II
III
IV
V
VI

66
72
77
83
88
99
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5.Wie hoch ist IhrWohngeld?

DasWohngeld stellt nur einen Zuschuss zurMiete oder Belastungdar. Ein Teil der Aufwendungen für den

Wohnraummuss in jedemFall von derwohngeldberechtigten Personund vondenHaushaltsmitgliedern

selbstgetragenwerden.

Wenn Sie die Anzahl der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder, dieHöhe desmonatlichenGesamtein-

kommens unddieHöhe der zu berücksichtigendenMiete bzw. Belastung ausgerechnet haben, können Sie die

Höhe des Ihnen zustehendenWohngeldes aus der für die jeweilige Anzahl der zu berücksichtigendenHaus-

haltsmitgliedermaßgebendenTabelle ablesen. Schlagen Sie jene Tabellenseite auf, die derAnzahl der für Sie

maßgebenden zuberücksichtigendenHaushaltsmitglieder sowie derMiet- bzw.Belastungs-und Ein-

kommenshöhe entspricht.

(Zu denWohngeldtabellen für bis zu acht zu berücksichtigendeHaushaltsmitglieder siehe gesonderteDa-

teien.)

DieWerte in den Tabellen ergeben sich aus der imWohngeldgesetz zu findenden Formel. Im Folgenden ist der

entsprechende ParagraphdesWohngeldgesetzes abgedruckt:

„§ 19

Höhe desWohngeldes

(1) Das ungerundetemonatlicheWohngeld für bis zu zwölf zu berücksichtigendeHaushaltsmitglieder beträgt

1,08 · (M – (a + b ·M+ c · Y) · Y) Euro.

„M“ ist die gerundete zu berücksichtigendemonatlicheMiete oder Belastung in Euro. „Y“ ist das gerundetemo-

natlicheGesameinkommen in Euro. „a“, „b“ und „c“ sind nach der Anzahl der zu berücksichtigendenHaus-

haltsmitglieder unterschiedeneWerte und ergeben sich aus der Anlage 1.

(2) Die zur BerechnungdesWohngeldes erforderlichenRechenschritte undRundungen sind in der Reihen-

folge auszuführen, die sich aus der Anlage 2 ergibt.

(3) Sindmehr als zwölf Haushaltsmitglieder zu berücksichtigen, erhöht sich für das 13. und jedesweitere zu be-

rücksichtigendeHaushaltsmitglied das nach denAbsätzen 1 und 2 berechnetemonatlicheWohngeld um je-

weils 43 Euro, höchstens jedoch bis zurHöhe der zu berücksichtigendenMiete oder Belastung.“
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Anlage 1
(zu § 19 Abs. 1)

Werte für „a“, „b“ und „c“
Die in die Formel nach § 19Abs. 1 Satz 1 einzusetzenden, nach der Zahl der zu berücksichtigendenHaushalts-

mitglieder unterschiedenenWerte „a“, „b“ und „c“ sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Hierbei bedeuten: E-2 geteilt durch 100

E-4 geteilt durch 10 000

E-5 geteilt durch 100 000

E-6 geteilt durch 1 000 000.

1

Haushalts-
mitglied

2

Haushalts-
mitglieder

3

Haushalts-
mitglieder

4

Haushalts-
mitglieder

5

Haushalts-
mitglieder

6

Haushalts-
mitglieder

a 6,300E-2 5,700E-2 5,500E-2 4,700E-2 4,200E-2 3,700E-2

b 7,963E-4 5,761E-4 5,176E-4 3,945E-4 3,483E-4 3,269E-4

c 9,102E-5 6,431E-5 3,250E-5 2,325E-5 2,151E-5 1,519E-5

7

Haushalts-
mitglieder

8

Haushalts-
mitglieder

9

Haushalts-
mitglieder

10

Haushalts-
mitglieder

11

Haushalts-
mitglieder

12

Haushalts-
mitglieder

a 3,300E-2 2,300E-2 -1,970E-2 -4,010E-2 -6,600E-2 -8,990E-2

b 3,129E-4 2,959E-4 2,245E-4 1,565E-4 1,200E-4 1,090E-4

c 8,745E-6 7,440E-6 3,459E-5 5,140E-5 5,686E-5 6,182E-5
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Anlage 2

(zu § 19 Abs. 2)

Rechenschritte und Rundungen

1. „M“ ist die gerundete zu berücksichtigendemonatlicheMiete oder Belastung (§ 19 Abs. 1 Satz 2). Bei der Um-

rechnungder ungerundeten zu berücksichtigendenmonatlichenMiete oder Belastung im Sinne der §§ 11

und 12 („M*“) auf „M“ gilt:

Um „M“ zu erhalten, ist „M*“ auf dennächsten durch 10 ohneRest teilbaren vollen Euro-Betrag aufzurun-

den,wenn „M*“ nicht bereits durch 10 ohneRest teilbar ist.Wenn „M*“ durch 10 ohneRest teilbar ist, bleibt

„M*“ unverändert. Von dem sich ergebenden Betrag sind stets 5 Euro abzuziehen.

2. „Y“ ist das gerundetemonatlicheGesamteinkommen (§ 19 Abs. 1 Satz 3). Bei der Umrechnungdes ungerun-

detenmonatlichenGesamteinkommens im Sinne des § 13 („Y*“) auf „Y“ gilt:

Um „Y“ zu erhalten, ist „Y*“ auf dennächsten durch 10 ohneRest teilbaren vollen Euro-Betrag aufzurunden,

wenn es nicht bereits durch 10 ohneRest teilbar ist.Wenn „Y*“ durch 10 ohneRest teilbar ist, bleibt „Y*“ un-

verändert. Von dem sich ergebendenBetrag sind stets 5 Euro abzuziehen.

3. Werte für „M“ und „Y“, die unterhalb der folgenden Tabellenwerte liegen,werden durch diese ersetzt:

4. Der ungerundetemonatlicheMiet- oder Lastenzuschuss ergibt sich durch Einsetzen derWerte für „a“, „b“,

„c“ (Anlage 1) und für „M“ und „Y“ in die Formel nach § 19Abs. 1 Satz 1 unddurchAusführen der vier folgen-

denRechenschritte:

1

Haushalts-
mitglied

2

Haushalts-
mitglieder

3

Haushalts-
mitglieder

4

Haushalts-
mitglieder

5

Haushalts-
mitglieder

6

Haushalts-
mitglieder

M 45 55 65 75 85 85

Y 205 245 265 315 345 365

7

Haushalts-
mitglieder

8

Haushalts-
mitglieder

9

Haushalts-
mitglieder

10

Haushalts-
mitglieder

11

Haushalts-
mitglieder

12

Haushalts-
mitglieder

M 95 105 115 125 155 245

Y 385 415 585 805 1085 1255
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BerechnungderDezimalzahlen

z1= a+b ·M+ c · Y,

z2= z1 · Y,

z3=M - z2,

z4= 1,08 · z3.

Hierbei sind dieDezimalzahlen als Festkommazahlenmit zehnNachkommastellen zu berechnen.

5. Dieser ungerundetemonatlicheMiet- oder Lastenzuschuss ist auf dennächsten vollen Euro-Betrag aufzu-

runden,wennder sich ohneRundung ergebende restliche Cent-Betrag größer als oder gleich 50 ist; er ist

auf dennächsten vollen Euro-Betrag abzurunden,wennder sich ohneRundung ergebende restliche Cent-

Betrag kleiner als 50 ist.
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6. Wie, woundwannbeantragen SieWohngeld?
Wie undwannwird darüber entschieden?
Wann ändert sich derWohngeldanspruch?

Wie?

Wohngeld erhalten Sie nur auf Antrag!

Wo?

DenAntrag stellen Sie bei der zuständigenWohngeldbehörde Ihrer Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwal-

tung. Dort hältmandie Formulare bereit und ist Ihnen beimAusfüllen behilflich. DieMitarbeiter derWohn-

geldbehörde sind verpflichtet, Sie über Ihre Rechte und Pflichten nach demWohngeldgesetz aufzuklären.

Wer?

DerAntrag ist von derwohngeldberechtigten Person (Mieter oder Eigentümer des selbst genutztenWohn-

raums) zu stellen. ErfüllenmehrereHaushaltsmitglieder diese Voraussetzung,wird vermutet, dass die antrag-

stellende Person vonden anderenHaushaltsmitgliedern alswohngeldberechtigte Person bestimmt ist. Der

Antrag kann auch vondemHaushaltsmitglied gestellt werden, das vomWohngeld ausgeschlossen ist, wenn es

wohngeldberechtigt ist.

Wann?

Wichtig ist der Termin der Antragstellung, dennWohngeldwird in der Regel erst vomBeginndesMonats an

geleistet, in demder Antrag bei derWohngeldbehörde eingegangen ist. Für zurückliegende Zeiträumegibt es

bis aufwenigeAusnahmen keinWohngeld.

Wie lange?

Wohngeldwird imAllgemeinen für zwölfMonate bewilligt. Der Bewilligungszeitraumkann jedochüber-

oder unterschrittenwerden.Wenn Sie nachAblauf des BewilligungszeitraumsweiterWohngeld inAnspruch

nehmenwollen,müssen Sie es erneut beantragen. Stellen Sie denWeiterleistungsantragmöglichst etwa

zweiMonate vor Ablauf des Bewilligungszeitraums. So können Sie vermeiden, dass die laufendeWohngeldzah-

lungunterbrochenwird.

Kein Wohngeldanspruch

KeinenWohngeldanspruch haben allein stehendeWehrpflichtige für dieDauer des Grundwehrdienstes, wenn

ihnenMietbeihilfe nach § 7a desUnterhaltssicherungsgesetzes bewilligtwurde.

Es besteht ebenfalls keinWohngeldanspruch,wenn allenHaushaltsmitgliedern Leistungen zur Förderungder

Ausbildungnach demBundesausbildungsförderungsgesetz bzw. nach § 59, § 101 Abs. 3 oder § 104 desDritten

Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) demGrundenach zustehen. Dies gilt jedochnicht, wenndiese Leistungen

ausschließlich als Darlehen gewährtwerden. Sofernmindestens einHaushaltsmitglied nicht berechtigt ist,

eine solche Leistung zu empfangen, z. B. das Kind einer alleinerziehenden Person oder die Eltern eines Studie-

renden, besteht hingegen einWohngeldanspruch.
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Besonderheiten
Der Zeitpunkt der Antragstellungundder Zeitpunkt der Leistung desWohngeldes können inwenigenAusnah-

mefällen voneinander abweichen:

1. Erhöhen sich rückwirkenddie zu berücksichtigendeMiete oder Belastungummehr als 15 Prozent, kann

dasWohngeld noch bis zumAblauf des auf die Kenntnis derWohnkostenerhöhung folgendenMonats rück-

wirkend beantragtwerden.

2. Wohngeld kann in bestimmten Fällen auch für einen zukünftigen Zeitpunkt beantragtwerden, z. B. vor

Bezugsfertigkeit der neuenWohnungoder des Eigenheims; allerdingswird dasWohngeld frühestens vom

BeginndesMonats an geleistet, in demdieWohnungbezogenwird.

3. Wird eine Transferleistung beantragt, sind der Antragsteller und seine Bedarfsgemeinschaft vomWohn-

geld ausgeschlossen.Wird nunder Transferleistungsantrag abschlägig beschieden, kann rückwirkend

zumErsten desMonats, von demabdie Transferleistung abgelehntworden ist,Wohngeld beantragtwer-

den (Antragsfrist: vor Ablauf des auf die Kenntnis der Ablehnung folgendenKalendermonats).

4. Wenn ein berücksichtigtesHaushaltsmitglied in einem laufenden Bewilligungszeitraumeine Transferlei-

stung beantragt oder empfängt, wird dieserWohngeldbescheid unwirksam (siehe auch Seite 27). Für die

verbleibenden zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder kanndasWohngeld ebenfalls rückwirkendge-

leistetwerden,wennderWohngeldantrag vor Ablauf des auf die Kenntnis der Unwirksamkeit des ur-

sprünglichenWohngeldbescheides folgendenKalendermonats gestellt wird.

Bewilligungsbescheid
Über IhrenWohngeldantrag entscheidet die örtlicheWohngeldbehörde schriftlich in angemessener Frist. Die

Entscheidung enthält eine Begründungund eine Rechtsbehelfsbelehrung. Falls für die Bearbeitungdes An-

trags längere Zeit erforderlich ist, könnenunter bestimmtenVoraussetzungenVorschüsse auf das künftige

Wohngeld gezahltwerden.

DieHaushaltsmitglieder sind imÜbrigen verpflichtet, bis zumErhalt des Bewilligungsbescheides dieWohn-

geldbehörde von allenÄnderungen zuunterrichten, die die LeistungundHöhe desWohngeldes beeinflussen

können.

Bewilligungszeitraum und Zahlungsweise
Vondem in der Regel zwölfmonatigen Bewilligungszeitraumkann in begründeten Fällen abgewichenwerden:

Er kann kürzer, aber auch länger bemessenwerden.

DasWohngeldwird in der Regel an diewohngeldberechtigte Person imVoraus gezahlt. DieWohngeldzahlung

erfolgt auf ein vomEmpfänger angegebenes Konto bei einem inländischenGeldinstitut. Ist ein solches nicht

vorhanden,wird dasWohngeld unter Abzugder Auszahlungskosten andenWohnort des Empfängers über-

mittelt. Ein Abzug erfolgt nicht, wenndiewohngeldberechtigte Person nachweist, dass ihr die Einrichtung

eines Kontos bei einemGeldinstitut ohne eigenes Verschuldennichtmöglich ist.

DasWohngeld kannmit schriftlicher Einwilligungderwohngeldberechtigten Person, inwenigenAusnahme-

fällen aber auch ohne diese Einwilligung, an ein anderesHaushaltsmitglied oder den Empfänger oder die Emp-

fängerin derMiete gezahltwerden. Unter bestimmtenVoraussetzungen kannderWohngeldanspruch auch

gepfändet oder übertragenwerden.
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Mögliche Erhöhung

Normalerweise bleibt dasWohngeldwährenddes laufendenBewilligungszeitraumsunverändert. Doch ist in-

nerhalb des Bewilligungszeitraums eine ErhöhungdesWohngeldes auf Antragmöglich,wenn

� sich die Anzahl der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder erhöht hat (z. B. durchGeburt eines Kindes),

� die zu berücksichtigendeMiete oder Belastungummehr als 15 Prozent gestiegen ist (siehe dazu Seite 16 ff.)

oder

� sich das Gesamteinkommenummehr als 15 Prozent verringert hat

unddiese Veränderungen zu einer ErhöhungdesWohngeldes führen.

Mögliche Minderung

Darüber hinaus regelt dasWohngeldgesetz, dass vonAmtswegen in den Fällen, in denen sich

� die Anzahl der zu berücksichtigendenHaushaltsmitglieder verringert,

� dieMiete oder Belastungummehr als 15 Prozentmindert oder

� das Gesamteinkommenummehr als 15 Prozent erhöht,

dasWohngeld auchwährend eines laufenden Bewilligungszeitraums abzusenken bzw. zurückzufordern ist.

Unwirksamkeit des Wohngeldbescheides

Unter bestimmtenVoraussetzungenwird derWohngeldbescheid vor Ablauf des Bewilligungszeitraumsun-

wirksam - vor allemdann,wennderWohnraum, für denWohngeld bewilligtworden ist, von keinemzube-

rücksichtigendenHaushaltsmitgliedmehr genutztwird.WenndasWohngeld nicht zur Zahlungder

Wohnkosten verwendetwird, fällt derWohngeldanspruchweg.

DerWohngeldbescheidwird auchunwirksam, wenn ein zu berücksichtigendesHaushaltsmitglied eine Trans-

ferleistung (z. B. Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe) beantragt oder empfängt. DieUnwirksamkeit beginnt

grundsätzlich von demZeitpunkt an, ab demeinAntrag auf eine Transferleistung gestellt wird. Erfolgt die An-

tragstellungnicht zumErsten einesMonats, tritt die Unwirksamkeit erst zum folgendenMonatsersten ein. Für

verbleibende zu berücksichtigendeHaushaltsmitgliederwird auf Antrag erneutWohngeld bewilligt (siehe

auch Seite 26Nr. 4).

Im Falle derUnwirksamkeit des Bewilligungsbescheides unterrichtet dieWohngeldbehörde hierüber die

wohngeldberechtigte Person.

Mitteilungspflichten der wohngeldberechtigten Person und des Haushaltsmitglieds, an welches

das Wohngeld gezahlt wird

Diewohngeldberechtigte Person unddasHaushaltsmitglied, anwelches dasWohngeld gezahltwird, sind ver-

pflichtet, alle Änderungen, die zu einerMinderungdesWohngeldes unddie zurUnwirksamkeit des Bewilli-

gungsbescheides führen, derWohngeldbehörde unverzüglichmitzuteilen. Kommendiese Personendieser

Verpflichtungnicht nach, kanndiesmit einerGeldbußegeahndetwerden.
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Neuer Wohngeldantrag im Falle eines Auszuges

Wird derWohngeldbescheid für die „alte“Wohnung auf Grunddes Auszuges unwirksam, empfiehlt es sich in

solchen Fällen, dasWohngeld für die „neue“ zu beziehendeWohnung so frühwiemöglich zu beantragen, da

eine durchgehendeWohngeldleistungnurmöglich ist, wenn spätestens im erstenMonat nachUnwirksamkeit

des Bewilligungsbescheides für die bisherigeWohnungWohngeld für denneuenWohnraumbeantragtwird.

Sonstige Gründe, die zu keinemWohngeldanspruch führen

EinWohngeldantrag hat vor allem in den folgenden FällenkeineAussicht auf Erfolg:

� wennderWohnraum, für denWohngeld beantragtwird, nicht derMittelpunkt der Lebensbeziehungen ist,

� wenndasWohngeldweniger als 10 Euromonatlich betragenwürde,

� wenn alleHaushaltsmitglieder vomWohngeld ausgeschlossen sind,

� wenndie Inanspruchnahmemissbräuchlichwäre, insbesonderewegen erheblichenVermögens.

Anfechtung des Wohngeldbescheides

Halten Sie den Ihnen erteiltenWohngeldbescheid für unrichtig, so können Sie dagegen vorgehen.Welcher

Rechtsbehelf in diesemFall zulässig ist, innerhalbwelcher Frist und beiwelcher Stelle Sie ihn einlegenmüs-

sen, das alles geht aus der Rechtsbehelfsbelehrunghervor, die jederWohngeldbescheid enthaltenmuss.
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7. WelcheDatenabgleichemit anderen Behör-
denwerden durchgeführt?

DieWohngeldbehörde ist berechtigt, zur Vermeidung rechtswidriger Inanspruchnahme vonWohngeld die

Angaben aller Haushaltsmitglieder durch einen auch automatisiertenDatenabgleich dahingehend zuüber-

prüfen,

� obund fürwelchen ZeitraumzumAusschluss vomWohngeld führende Transferleistungen beantragt oder

empfangenwerden oderwurden,

� obundwelche Kapitaleinkünfte demBundeszentralamt für Steuern gemeldetworden sind,

� obund fürwelchen ZeitraumbereitsWohngeld beantragt oder empfangenwird oderwurde,

� obund vonwelchemZeitpunkt an die Leistung vonArbeitslosengeld eingestellt wurde,

� obund vonwelchemZeitpunkt an ein zu berücksichtigendesHaushaltsmitglied nichtmehr in derWoh-

nungwohnt, für dieWohngeld geleistetwurde,

� obund fürwelchen ZeitraumeineVersicherungspflicht im Sinne des § 2Abs. 1 des Vierten Buches Sozialge-

setzbuch oder eine geringfügige Beschäftigungbesteht oder bestand,

� ob, inwelcherHöhe und fürwelche Zeiträume Leistungender Renten- undUnfallversicherungdurch die

Deutsche Post AGoder dieDeutsche RentenversicherungKnappschaft-Bahn-See gezahltworden sind.

Durch dieseÜberprüfungen kanndieWohngeldbehörde z. B. ermitteln, obWohngeldmehrfach bezogen

wird, ob gleichzeitig zumAusschluss vomWohngeld führende Transferleistungen bezogenwerden, ob Zinsen

oderDividenden bei derwohngeldrechtlichen Einkommensermittlung zutreffend angegebenwurden, ob bei

ursprünglicher Arbeitslosigkeit die Zahlung vonArbeitslosengeld eingestellt wurde (z. B. auf Grundder Auf-

nahme einer neuen Erwerbstätigkeit) und ob die ursprünglicheWohnung, für dieWohngeld geleistetwurde,

noch tatsächlich genutztwird.

DieÜberprüfung ist bis zumAblauf von 10 Jahrennach Bekanntgabe der dazugehörigenWohngeldbewilli-

gung zulässig.
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Beispiele:

Die folgenden Beispiele sollen die bisherigenAusführungennoch einmal verdeutlichen. In den Beispielen 1 bis

10wird dieWohnungnur von zu berücksichtigendenHaushaltsmitgliedern bewohnt. In den Beispielen 11 bis

13 dagegenwohnen sowohl zu berücksichtigende als auch vomWohngeld ausgeschlosseneHaushaltsmitglie-

der zusammen. Bitte beachten Sie, dass imEinzelfall eine Transferleistunghöher sein kann als das errechnete

Wohngeld.Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre zuständigeWohngeldbehörde.
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Beispiel 1: Für ein zu berücksichtigendes
Haushaltsmitglied

Alleinstehender

Einkommen: Rente, Eigenbeteiligung ander gesetzlichenKranken- und Pflegeversicherung, keine Steuern

auf den Ertragsanteil der Rente

Wohnort: Stadt derMietenstufe VI

DerMietzuschuss von 76 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für ein zu berücksichtigendesHaushalts-

mitglied bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 710 bis 720 Euro und einer zu berücksichti-

gendenMiete vonmonatlichmehr als 370 bis 380 Euro.

Monatliche Bruttorente 800,00 Euro

./. Werbungskostenpauschale für den

steuerpflichtigen Teil der Rente 8,50 Euro

791,50 Euro

./. pauschaler Abzug (10 %) 79,15 Euro

monatliches Gesamteinkommen 712,35 Euro

zu zahlendemonatliche Bruttokaltmiete 375,00 Euro

Höchstbetrag 407,00 Euro

zu berücksichtigendeMiete 375,00 Euro

Mietzuschussmonatlich 76 Euro
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Beispiel 2: Für ein zu berücksichtigendes
Haushaltsmitglied

Alleinstehender

Einkommen: Arbeitslosengeld, keine Eigenbeteiligung ander gesetzlichenKranken- und Pflege- oder

Rentenversicherung, keine Steuern vomEinkommen

Wohnort: Stadt derMietenstufe IV

DerMietzuschuss von 85 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für ein zu berücksichtigendesHaushalts-

mitglied bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 580 bis 590 Euro und einer zu berücksichti-

gendenMiete vonmonatlichmehr als 270 bis 280 Euro.

Monatliches Arbeitslosengeld

./. pauschaler Abzug (6 %)

monatliches Gesamteinkommen

625,00 Euro

37,50 Euro

587,50 Euro

zu zahlendemonatliche Bruttokaltmiete

Höchstbetrag

275,00 Euro

358,00 Euro

zu berücksichtigendeMiete 275,00 Euro

Mietzuschussmonatlich 85 Euro



33

Beispiel 3: Für zwei zu berücksichtigende
Haushaltsmitglieder

Ehepaar

Einkommen: Renten, Eigenbeteiligung ander gesetzlichenKranken- und Pflegeversicherung, keine

Steuern auf den Ertragsanteil der Renten, Ehemann schwerbehindert (GdB 100)

Wohnort: Stadt derMietenstufe V

DerMietzuschuss von 60 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für zwei zu berücksichtigendeHaushalts-

mitglieder bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 1040 bis 1050 Euro und einer zu berück-

sichtigendenMiete vonmonatlichmehr als 460 bis 470 Euro.

Ehemann Ehefrau

Monatliche Bruttorente 900,00 Euro 420,00 Euro

./. Werbungskostenpauschale für den

steuerpflichtigen Teil der Rente 8,50 Euro 8,50 Euro

891,50 Euro 411,50 Euro

./. pauschaler Abzug (10 %/10 %) 89,15 Euro 41,15 Euro

802,35 Euro 370,35 Euro

Summeder Einkommen 1172,70 Euro

./. 1 Schwerbehindertenfreibetrag bei

einemGrad der Behinderung von 100 125,00 Euro

monatliches Gesamteinkommen 1047,70 Euro

zu zahlendemonatliche Bruttokaltmiete 480,00 Euro

Höchstbetrag 468,00 Euro

zu berücksichtigendeMiete

(inHöhe desHöchstbetrages) 468,00 Euro

Mietzuschussmonatlich 60 Euro
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Beispiel 4: Für drei zu berücksichtigende
Haushaltsmitglieder

Familie: Ehepaar mit einem Kind

Einkommen: Ehemann ist Arbeitnehmer, entrichtet Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken- und Pflege-

versicherungund zur gesetzlichenRentenversicherung sowie Steuern vomEinkommen

Wohnort: Gemeinde derMietenstufe III

DerMietzuschuss von 74 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für drei zu berücksichtigendeHaushaltsmit-

glieder bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 1170 bis 1180 Euro und einer zu berücksichti-

gendenMiete vonmonatlichmehr als 450 bis 460 Euro. Hinzu kommendie Zahlung vonKindergeld undbis zu

140 Euro Kinderzuschlag.

Brutto-Monatseinkommen (ohneKindergeld)

./. Werbungskostenpauschale

./. pauschaler Abzug (30 %)

monatliches Gesamteinkommen

1750,00 Euro

76,67 Euro

1673,33 Euro

502,00 Euro

1171,33 Euro

zu zahlendemonatliche Bruttokaltmiete

Höchstbetrag

455,00 Euro

479,00 Euro

zu berücksichtigendeMiete 455,00 Euro

Mietzuschussmonatlich 74 Euro
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Beispiel 5: Für drei zu berücksichtigende
Haushaltsmitglieder

Familie: Alleinerziehender Elternteil mit 2 Kindern unter 12 Jahren

Einkommen: Der Elternteil ist Arbeitnehmer, entrichtet Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken- und Pfle-

geversicherungund zur gesetzlichenRentenversicherung, keine Steuern vomEinkommen,

erhält Unterhalt für die Kinder

Wohnort: Gemeinde derMietenstufe I

DerMietzuschuss von 77 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für drei zu berücksichtigendeHaushaltsmit-

glieder bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 1080 bis 1090 Euro und einer zu berücksichti-

gendenMiete vonmonatlichmehr als 380 bis 390 Euro. Hinzu kommtdie Zahlung vonKindergeld für zwei

Kinder.

Elternteil Unterhalt für die Kinder

Brutto-Monatseinkommen (ohneKindergeld) 1200,00 Euro 300,00 Euro

./. Werbungskostenpauschale 76,67 Euro

1123,33 Euro

-,-- Euro

300,00 Euro

./. pauschaler Abzug (20 %/6 %) 224,67 Euro 18,00 Euro

898,66 Euro 282,00 Euro

Summeder Einkommen 1180,66 Euro

./. 2 Alleinerziehendenfreibeträge 100,00 Euro

monatliches Gesamteinkommen 1080,66 Euro

zu zahlendemonatliche Bruttokaltmiete 390,00 Euro

Höchstbetrag 424,00 Euro

zu berücksichtigendeMiete 390,00 Euro

Mietzuschussmonatlich 77 Euro
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Beispiel 6: Für vier zu berücksichtigende
Haushaltsmitglieder

Familie: Ehepaar mit 2 Kindern

Einkommen: Beide Eheleute sindArbeitnehmer, beide entrichten Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken-

und Pflegeversicherungund zur gesetzlichenRentenversicherung, nur der Ehemann zahlt

Steuern vomEinkommen

Wohnort: Stadt derMietenstufe III

DerMietzuschuss von 66 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für vier zu berücksichtigendeHaushaltsmit-

glieder bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 1620 bis 1630 Euro und einer zu berücksichti-

gendenMiete vonmonatlichmehr als 550 bis 560 Euro. Hinzu kommtdie Zahlung vonKindergeld für zwei

Kinder sowie bis zu 280 Euro Kinderzuschlag.

des Ehemanns der Ehefrau

Brutto-Monatseinkommen (ohneKindergeld) 1750,00 Euro 650,00 Euro

./. Werbungskostenpauschale 76,67 Euro 76,67 Euro

1673,33 Euro 573,33 Euro

./. pauschaler Abzug (30 %/20 %) 502,00 Euro 114,67 Euro

1171,33 Euro 458,66 Euro

monatliches Gesamteinkommen 1629,99 Euro

zu zahlendemonatliche Bruttokaltmiete 560,00 Euro

Höchstbetrag 556,00 Euro

zu berücksichtigendeMiete

(inHöhe desHöchstbetrages) 556,00 Euro

Mietzuschussmonatlich 66 Euro
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Beispiel 7: Für vier zu berücksichtigende
Haushaltsmitglieder

Familie: Ehepaar mit 2 Kindern

Einkommen: Ehemann ist Arbeitnehmer, entrichtet Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken- und Pflege-

versicherungund zur gesetzlichenRentenversicherung, keine Steuern vomEinkommen

Wohnort: Stadt derMietenstufe VI

DerMietzuschuss von 67 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für vier zu berücksichtigendeHaushaltsmit-

glieder bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 1650 bis 1660 Euro und einer zu berücksichti-

gendenMiete vonmonatlichmehr als 580 bis 590 Euro. Hinzu kommtdie Zahlung vonKindergeld für zwei

Kinder sowie bis zu 280 Euro Kinderzuschlag.

Brutto-Monatseinkommen (ohneKindergeld)

./. Werbungskostenpauschale

./. pauschaler Abzug (20 %)

monatliches Gesamteinkommen

2150,00 Euro

76,67 Euro

2073,33 Euro

414,67 Euro

1658,66 Euro

zu zahlendemonatliche Bruttokaltmiete

Höchstbetrag

585,00 Euro

693,00 Euro

zu berücksichtigendeMiete 585,00 Euro

Mietzuschussmonatlich 67 Euro
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Beispiel 8: Für fünf zu berücksichtigende
Haushaltsmitglieder

Familie: Ehepaar mit 3 Kindern

Einkommen: Ehemann ist Arbeitnehmer, entrichtet Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken- und Pflege-

versicherungund zur gesetzlichenRentenversicherung sowie Steuern vomEinkommen

Wohnort: Stadt derMietenstufe V

DerMietzuschuss von 148 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für fünf zu berücksichtigendeHaushalts-

mitglieder bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 1730 bis 1740 Euro und einer zu berück-

sichtigendenMiete vonmonatlichmehr als 690 bis 700 Euro. Hinzu kommtdie Zahlung vonKindergeld für

drei Kinder.

Brutto-Monatseinkommen (ohneKindergeld)

./. Werbungskostenpauschale

./. pauschaler Abzug (30 %)

monatliches Gesamteinkommen

2550,00 Euro

76,67 Euro

2473,33 Euro

742,00 Euro

1731,33 Euro

zu zahlendemonatliche Bruttokaltmiete

Höchstbetrag

695,00 Euro

737,00 Euro

zu berücksichtigendeMiete 695,00 Euro

Mietzuschussmonatlich 148 Euro
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Beispiel 9: Für sechs zu berücksichtigende
Haushaltsmitglieder

Familie: Ehepaar mit 3 Kindern, Schwiegermutter

Einkommen: Ehemann ist Arbeitnehmer, entrichtet Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken- und Pflege-

versicherungund zur gesetzlichenRentenversicherung sowie Steuern vomEinkommen;

Schwiegermutter bezieht Rente, leistet die Eigenbeteiligung ander gesetzlichenKranken-

und Pflegeversicherungund zahlt keine Steuern auf den Ertragsanteil der Rente

Wohnort: Gemeinde derMietenstufe III

Der Lastenzuschuss von 119 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für sechs zu berücksichtigendeHaus-

haltsmitglieder bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 1960 bis 1970 Euro und einer zu be-

rücksichtigendenBelastung vonmonatlichmehr als 670 bis 680 Euro. Hinzu kommtdie Zahlung von

Kindergeld für drei Kinder sowie bis zu 420 Euro Kinderzuschlag.

Ehemann Schwiegermutter

Brutto-Monatseinkommen (ohneKindergeld) 2250,00 Euro 500,00 Euro

./. Werbungskostenpauschale 76,67 Euro

./. Werbungskostenpauschale für den

steuerpflichtigen Teil der Rente 8,50 Euro

2173,33 Euro 491,50 Euro

./. pauschaler Abzug (30 %/10 %) 652,00 Euro 49,15 Euro

1521,33 Euro 442,35 Euro

monatliches Gesamteinkommen 1963,68 Euro

zu zahlendemonatliche Belastung 680,00 Euro

Höchstbetrag 715,00 Euro

zu berücksichtigende Belastung 680,00 Euro

Lastenzuschussmonatlich 119 Euro
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Beispiel 10: Für sechs zu berücksichtigende
Haushaltsmitglieder

Familie: Ehepaar mit 4 Kindern

Einkommen: Ehemann ist Arbeitnehmer, entrichtet Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken- und Pflege-

versicherungund zur gesetzlichenRentenversicherung sowie Steuern vomEinkommen;

1 Kind erhält eine Ausbildungsvergütung (keine Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken-,

Pflege- undRentenversicherung, keine Steuern vomEinkommen)

Wohnort: Stadt derMietenstufe V

Der Lastenzuschuss von 159 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für sechs zu berücksichtigendeHaus-

haltsmitglieder bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 1890 bis 1900 Euro und einer zu be-

rücksichtigendenBelastung vonmonatlichmehr als 710 bis 720 Euro. Hinzu kommtdie Zahlung von

Kindergeld.

Ehemann Kind

Brutto-Monatseinkommen (ohneKindergeld)

./. Werbungskostenpauschale

./. pauschaler Abzug (30 %/6 %)

2550,00 Euro

76,67 Euro

2473,33 Euro

742,00 Euro

1731,33 Euro

300,00 Euro

76,67 Euro

223,33 Euro

13,40 Euro

209,93 Euro

Summeder Einkommen

./. 1 Freibetrag für ein Kindmit eigenen

Einnahmen

monatliches Gesamteinkommen

1941,26 Euro

50,00 Euro

1891,26 Euro

zu zahlendemonatliche Belastung

Höchstbetrag

720,00 Euro

825,00 Euro

zu berücksichtigende Belastung 720,00 Euro

Lastenzuschussmonatlich 159 Euro
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Beispiel 11: Für ein zu berücksichtigendesHaus-
haltsmitglied und ein vomWohngeld
ausgeschlossenesHaushaltsmitglied

Vater und Sohn (26), Vater empfängt Arbeitslosengeld II, Sohn ist erwerbstätig

ZuberücksichtigendesHaushaltsmitglied ist nur der Sohn. Der Vater ist aufgrunddes Empfangs einer Transfer-

leistung vomWohngeld ausgeschlossen; imRahmendes Arbeitslosengeldes II wird seinMietanteil berücksich-

tigt. Sein Sohngehört abVollendungdes 25. Lebensjahres („25. Geburtstag“) nicht zu seiner Bedarfsgemein-

schaft.

Einkommen: Sohn ist Arbeitnehmer, entrichtet Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken- und Pflegeversi-

cherungund zur gesetzlichenRentenversicherung, keine Steuern vomEinkommen

Wohnort: Stadt derMietenstufe IV

DerMietzuschuss von 63 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für ein zu berücksichtigendesHaushalts-

mitglied bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 470 bis 480 Euro und einer zu berücksichti-

gendenMiete vonmonatlichmehr als 170 bis 180 Euro.

Brutto-Monatseinkommen 675,00 Euro

./. Werbungskostenpauschale 76,67 Euro

598,33 Euro

./. pauschaler Abzug (20 %) 119,67 Euro

monatliches Gesamteinkommen 478,66 Euro

anteiligemonatliche Bruttokaltmiete (1/2 von 175,00 Euro

einer Gesamtbruttokaltmiete von 350 Euro)

Höchstbetrag (1/2 von 435 Euro) 217,50 Euro

zu berücksichtigendeMiete 175,00 Euro

Mietzuschussmonatlich 63 Euro
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Beispiel 12: Für vier zu berücksichtigendeHaus-
haltsmitglieder und ein vomWohngeld
ausgeschlossenesHaushaltsmitglied

Mutter mit Erwerbseinkommen mit 3 minderjährigen Kindern und Großmutter als Empfängerin

von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

ZuberücksichtigendeHaushaltsmitglieder sind dieMuttermit ihren drei Kindern. Die Großmutter ist als Trans-

ferleistungsempfängerin vomWohngeld ausgeschlossen; ihre Kosten derUnterkunftwerden imRahmender

Grundsicherung imAlter und bei Erwerbsminderungberücksichtigt.

Einkommen: Mutter ist Arbeitnehmerin, entrichtet Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken- und Pflege-

versicherungund zur gesetzlichenRentenversicherung sowie Steuern vomEinkommen

Wohnort: Stadt derMietenstufe V

DerMietzuschuss von 197 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für vier zu berücksichtigendeHaushalts-

mitglieder bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 1240 bis 1250 Euro und einer zu berück-

sichtigendenMiete vonmonatlichmehr als 540 bis 550 Euro. Hinzu kommtdie Zahlung vonKindergeld für

drei Kinder sowie bis zu 420 Euro Kinderzuschlag.

Brutto-Monatseinkommen (ohneKindergeld) 1850,00 Euro

./. Werbungskostenpauschale 76,67 Euro

1773,33 Euro

./. pauschaler Abzug (30 %) 532,00 Euro

monatliches Gesamteinkommen 1241,33 Euro

anteiligemonatliche Bruttokaltmiete (4/5 von 544,00 Euro

einer Gesamtbruttokaltmiete von 680 Euro)

Höchstbetrag (4/5 von 737 Euro) 589,60 Euro

zu berücksichtigendeMiete 544,00 Euro

Mietzuschussmonatlich 197 Euro
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Beispiel 13: Für fünf zu berücksichtigendeHaus-
haltsmitglieder und ein vomWohngeld
ausgeschlossenesHaushaltsmitglied

Ehepaar (Vater erwerbstätig, Mutter Hausfrau) mit 4 Kindern (davon ein Kind (27 J.) mit Arbeits-
losengeld II, ein anderes Kind (18 J.) in Ausbildung)

ZuberücksichtigendeHaushaltsmitglieder sind das Ehepaarmit den drei Kindern. Das eine Transferleistung

empfangendeKind ist vomWohngeld ausgeschlossen. DessenKosten derUnterkunftwerden imRahmendes

Arbeitslosengeldes II berücksichtigt.

Einkommen: Ehemann ist Arbeitnehmer, entrichtet Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken- und Pflege-

versicherungund zur gesetzlichenRentenversicherung sowie Steuern vomEinkommen;

1 Kind erhält eine Ausbildungsvergütung (keine Pflichtbeiträge zur gesetzlichenKranken-,

Pflege- undRentenversicherung, keine Steuern vomEinkommen)

Wohnort: Stadt derMietenstufe V

Der Lastenzuschuss von 175 Euro ergibt sich aus derWohngeldtabelle für fünf zu berücksichtigendeHaushalts-

mitglieder bei einemmonatlichenGesamteinkommen vonmehr als 1650 bis 1660 Euro und einer zu berück-

sichtigendenBelastung vonmonatlichmehr als 680 bis 690 Euro.

des Ehemannes des Kindes

Brutto-Monatseinkommen (ohneKindergeld) 1950,00 Euro 500,00 Euro

./. Werbungskostenpauschale 76,67 Euro 76,67 Euro

1873,33 Euro 423,33 Euro

./. pauschaler Abzug (30 %/6 %) 562,00 Euro 25,40 Euro

1311,33 Euro 397,93 Euro

Summeder Einkommen 1709,26 Euro

./. 1 Freibetrag für ein Kindmit eigenen

Einnahmen 50,00 Euro

monatliches Gesamteinkommen 1659,26 Euro

anteiligemonatliche Belastung 700,00 Euro

(5/6 von einer Gesamtbelastung von 840 Euro)

Höchstbetrag (5/6 von 825 Euro) 687,50 Euro

zu berücksichtigende Belastung

(inHöhe desHöchstbetrages) 687,50 Euro

Lastenzuschussmonatlich 175 Euro
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2011” als Datei zur Verfügung.
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